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Umsetzung des Tarifergebnisses vom 03.03.2017: 
Redaktionsverhandlungen noch nicht abgeschlossen 

 
Land Hessen legt noch keinen Entwurf für den TV 

Freifahrtberechtigung vor 
 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
mit unserer Information Nr. 2 vom 22.05.2017 haben wir über den Stand der 
Umsetzung des Verhandlungsergebnisses zwischen ver.di und dem Land Hessen 
informiert. 
 
Die Redaktionsverhandlungen mit dem Hessischen Innenministerium haben am 
27./28.06.2017 stattgefunden, aber noch nicht zu einem abschließenden Ergebnis 
geführt. Zu den vom Hessischen Innenministerium vorgelegten Änderungs - TVs, 
die für die Umsetzung der Eckpunktevereinbarung als Verhandlungsergebnis am 
03.03.2017 erforderlich sind (z.B. Änderungstarifvertrag zu TV-H, TVÜ - H, TVA – H 
BBiG, TV Personenkraftfahrer usw.) konnten weitgehende, aber nicht in allen Fällen 
abschließende Einigungen erzielt werden. Für den TV Freifahrtberechtigung ist 
noch kein Entwurf vom Land Hessen vorgelegt worden. 
 
Die Redaktionsverhandlungen sollen nun am 04.09.2017 fortgeführt werden. Für 
die weitere Umsetzung des Tarifergebnisses folgt daraus, dass sich das 
Unterschriftsverfahren der geeinten Änderungstarifverträge und deren 
Veröffentlichung im Hessischen Staatsanzeiger sowie die nachfolgende Umsetzung 
bis September oder sogar länger verzögern können. 
 
Wir weisen nochmals darauf hin: die stufengleiche Höhergruppierung gilt ab dem 
01.03.2017. So ist es im Eckpunktepapier vereinbart. 
Höhergruppierungen, die seit diesem Datum in der Landesverwaltung erfolgt sind, 
werden aber immer noch nach dem alten Tarifrecht vollzogen. Aufgrund der 
sechsmonatigen Ausschlussfrist nach § 37, Abs. 1 TV – H empfehlen wir 
Mitgliedern, die hiervon betroffen sind, vorsorglich eine Geltendmachung auf 

stufengleiche Zuordnung in der höheren Entgeltgruppe ab Wirkung vorzunehmen – 
insbesondere, wenn diese bereits im März diesen Jahres erfolgt ist. 
 
Geltendmachung von Ansprüchen aus dem Tarifergebnis auf der Basis des 
Eckpunktepapiers sollen und müssen auch diejenigen vornehmen, die aus dem 
Arbeitsverhältnis zum Land Hessen in der Zwischenzeit ausgeschieden sind oder 
ausscheiden, aber Ansprüche ab 01.03.2017 haben oder hatten. 
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Im Hinblick auf die noch ausstehende Vorlage eines Entwurfs-TV zur Freifahrtbe-
rechtigung ab 01.01.2018 empfehlen wir unseren Mitgliedern, die bis jetzt über 
keinen Dienstausweis verfügen, selbigen unverzüglich beim jeweiligen Arbeitgeber  
 
 
 
 
zu beantragen. Nach Stand Eckpunktevereinbarung dient dieser zur Fahrtberechti-
gung. 
 
Ständig erreichen uns diesbezüglich Mitgliederanfragen, die auch darauf 
zurückzuführen sind, dass in Dienststellen, Verwaltungen durch den 
Personalbereich Hinweise gegeben werden, die von denen abweichen, die im 
Eckpunktepapier bezeichnet sind. 
 
Auch aus diesem Grund betonen wir an dieser Stelle wiederholt: Die Eckpunkte-
vereinbarung stellen das Ergebnis der Tarifeinigung dar, die in Änderung- TVs oder 
den ergänzenden TV Freifahrtberechtigung nicht unterschritten werden. Über die 
weiteren Entwicklungen werden wir unterrichten. 
 
 
 
 
 
Thomas Schenk 
Landesfachbereichsleiter Bund und Land 
ver.di Hessen 
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